
Betriebssatzung Eig.Betr. Wasserwerk 

 
Betriebssatzung 

für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Willebade ssen  
vom 22.06.2006 

3. Änderungssatzung vom 09.07.2010 
 

 
 Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
09.10.2007 (GV. NRW. 2007, S. 380), der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 
8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
NRW (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel X des Gesetzes vom 
09.10.2007 (GV. NRW. 2007, S. 380), und des § 65 des 
Wassergesetzes für das Land NRW (Landeswasserge-
setz – LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Artikel I des Gesetzes vom 11.12.2007 (GV. NRW. 
2007, S. 708 ff.), hat der Rat der Stadt Willebadessen in 
seiner Sitzung am 08.07.2010 die folgende Satzung be-
schlossen: 

 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Eigenbetriebes 

 
(1) Das Wasserwerk der Stadt Willebadessen wird als Ei-

genbetrieb auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschrif-
ten und der Bestimmungen dieser Betriebssatzung ge-
führt. 

 
(2) Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- 

und Nebenbetriebe ist die Versorgung mit Wasser und  
die Erzeugung von Elektrizität sowie alle diesen Betriebs-
zweck fördernden Geschäfte. 
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§ 2 
Name des Eigenbetriebes 

 
Der Eigenbetrieb führt den Namen "Wasserwerk der Stadt  
Willebadessen". 
 
 

§ 3 
Betriebsleitung 

 
(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes wird eine Betriebsleitung 

bestellt. 
 
(2) Das Wasserwerk wird von der Betriebsleitung selbständig 

geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbe-
triebsverordnung oder diese Satzung etwas anderes be-
stimmt ist. Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die 
laufende Betriebsführung. Dazu gehören alle Maßnah-
men, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Be-
triebes laufend notwendig sind, insbesondere der innerbe-
triebliche Personaleinsatz, die Anordnung der notwendi-
gen Instandhaltungsarbeiten und der laufenden Netzer-
weiterungen, Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Bedarfs, 
die Ersatzbeschaffung von Betriebsmitteln sowie der Ab-
schluss von Werk- und Dienstleistungsverträgen. 

 
(3) Die Betriebsleitung ist für die wirtschaftliche Führung des 

Wasserwerkes verantwortlich und hat die Sorgfalt eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzu-
wenden. Für Schäden haftet die Betriebsleitung entspre-
chend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtenge-
setzes. 

 
(4) Bei Abwesenheit der Betriebsleitung nimmt der zuständi-

ge Amtsleiter die Stellvertretung wahr. 
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§ 4 
Betriebsausschuss 

 
(1) Der Betriebsausschuss besteht aus 15 Mitgliedern. Er 

setzt sich zusammen aus Ratsmitgliedern und maxi-
mal 7 zum Rat wählbaren sachkundigen Bürgern.“ 

 
(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegen-

heiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die 
Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber 
hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm 
vom Rat ausdrücklich übertragenen Aufgaben sowie in 
den folgenden Fällen: 
 
 

a) Entscheidung über Auftragsvergaben: 
 
 Bei Auftragsvergaben nach öffentlicher Ausschreibung mit 

einem Kostenvolumen von 50.000,00 € bis 125.000,00 €; 
darüber hinaus entscheidet der Rat. 

 
Bei Auftragsvergaben nach beschränkter Ausschreibung 
mit einem Kostenvolumen von 25.000,00 € bis 50.000,00 
€; darüber hinaus entscheidet der Rat. 
 
Bei Auftragsvergaben im Rahmen freihändiger Vergabe 
mit einem Kostenvolumen ab 10.000,00 € bis 25.000,00 
€; darüber hinaus entscheidet der Rat. 
 
Im Übrigen entscheidet der Bürgermeister im Rahmen der 
Wahrnehmung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. 
 

b) Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten, wenn sie im 
Einzelfall 5.000,00 € übersteigen und über 6 Monate hin-
aus gewährt wird, 

 
c) Niederschlagung von Forderungen, wenn sie im Einzelfall 

2.500,00 € übersteigen, 
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d) Erlass von Forderungen, wenn sie im Einzelfall 500,00 € 
übersteigen. 

 
(3) Der Betriebsausschuss berät die Angelegenheiten vor, die 

vom Rat zu entscheiden sind. Er entscheidet in den Ange-
legenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unter-
liegen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister mit 
dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses entscheiden. 
§ 60 Abs. 1 Satz 3 und 4 GO NW gelten entsprechend. 

 
(4) In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Be-

triebsausschusses unterliegen, entscheidet, falls die An-
gelegenheit keinen Aufschub duldet, der Bürgermeister 
mit dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses. § 60 
Abs. 2 Satz 2 und 3 GO NW gelten entsprechend. 

 
(5) Für Schäden haftet der Betriebsausschuss ebenso wie 

die Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften des § 
84 des Landesbeamtengesetzes.  

 
§ 5 
Rat 

 
Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch 
die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung, die 
Hauptsatzung oder die Betriebssatzung vorbehalten sind. 
 
 

§ 6 
Bürgermeister 

 
(1)  Im Interesse der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung 

kann der Bürgermeister der Betriebsleitung Weisungen 
erteilen. Dies gilt nicht für Angelegenheiten der laufenden 
Betriebsführung, die ausschließlich der Betriebsleitung 
unterliegen. 

(2)  Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister über alle wich-
tigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu 
unterrichten und ihm auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
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Der Bürgermeister bereitet die Vorlagen für den Be-
triebsausschuss und den Rat vor und unterrichtet die Be-
triebsleitung rechtzeitig über diese Vorlagen. 

(3)  Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, die Verantwortung für die Durchführung einer Wei-
sung des Bürgermeisters nicht übernehmen zu können 
und führt ein Hinweis auf entgegenstehende Bedenken 
der Betriebsleitung nicht zu einer Änderung der Weisung, 
so hat sie sich an den Betriebsausschuss zu wenden. 
Wird keine Übereinstimmung zwischen dem Betriebsaus-
schuss und dem Bürgermeister erzielt, so ist die Ent-
scheidung des Hauptausschusses herbeizuführen. 

 
 

§ 7 
Kämmerer 

 
Die Betriebsleitung hat dem Kämmerer den Entwurf des 
Wirtschaftsplanes und des Jahresabschlusses, die Zwi-
schenberichte, die Ergebnisse der Betriebsstatistik und 
die Kostenrechnungen zuzuleiten; sie hat ihm ferner auf 
Anforderung alle sonstigen finanzwirtschaftlichen Aus-
künfte zu erteilen. 

 
 

§ 8 
Personalangelegenheiten 

 
(1) Die Einstellung, Beförderung und Entlassung der Beam-

ten, Angestellten und Arbeiter richtet sich nach § 74 GO 
NW und den ergänzenden Bestimmungen der Hauptsat-
zung der Stadt Willebadessen. 

 
 

§ 9 
Vertretung des Wasserwerkes 

 
(1) In den Angelegenheiten des Wasserwerkes wird die Stadt 

Willebadessen durch die Betriebsleitung vertreten, sofern 
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die Gemeindeordnung oder die Eigenbetriebsverordnung 
keine anderen Regelungen treffen. 

 
(2) Die Betriebsleitung unterzeichnet unter dem Namen des 

Wasserwerkes, wenn die Angelegenheit ihrer Entschei-
dung unterliegt. In den Angelegenheiten, die der Ent-
scheidung anderer Organe unterliegen, unterzeichnet der 
Bürgermeister. 

 
(3) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauftrag-

ten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis werden 
von der Betriebsleitung öffentlich bekannt gemacht. 

 
 

§ 10 
Wirtschaftsjahr 

 
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 11 
Stammkapital 

 
Das Stammkapital des Wasserwerkes beträgt 1.450.000,00 € 
 
 

§ 12 
Wirtschaftsplan 

 
(1) Der Eigenbetrieb hat spätestens 1 Monat vor Beginn ei-

nes jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzu-
stellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermö-
gensplan und der Stellenübersicht. 

(2) Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben des Vermögens-
planes, die den Ansatz im Vermögensplan um mehr als 
10 %, mindestens jedoch um 2.500,00 Euro, überschrei-
ten, bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses. 
Bei Eilbedürftigkeit ist anstelle der Zustimmung des Be-
triebsausschusses die Entscheidung per Dringlichkeits-
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entscheidung herbeizuführen; der Betriebsausschuss ist 
unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans Erfolg gefähr-
dende Mindererträge zu erwarten, so hat die Betriebslei-
tung den Bürgermeister unverzüglich zu unterrichten. Er-
folg gefährdende Mehraufwendungen bedürfen der Zu-
stimmung des Betriebsausschusses, es sei denn, dass 
sie unabweisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind der 
Bürgermeister und der Betriebsausschuss unverzüglich 
zu unterrichten. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der 
Zustimmung des Betriebsausschusses die Zustimmung 
des Bürgermeisters; der Betriebsausschuss ist unverzüg-
lich zu unterrichten. 

 
 

§ 13 
Zwischenbericht, Jahresabschluss und Lagebericht 

 
Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister und den Be-
triebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende 
über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 
über die Ausführung des Vermögensplanes zu unterrichten. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von der 
Betriebsleitung aufzustellen und über den Bürgermeister dem 
Betriebsausschuss vorzulegen. 
 
 
 

§ 14 
Personalvertretung 

 
Der Eigenbetrieb bleibt personalvertretungsrechtlich Teil der 
Dienststelle Stadt Willebadessen, so dass der Personalrat der 
Stadt Willebadessen auch die Personalvertretung für den Ei-
genbetrieb übernimmt. Es gilt das Landespersonalvertretungs-
gesetz (LPVG). 
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§ 15 
Frauenförderung 

 
Die landesgesetzlichen und kommunalen Vorgaben zur Frau-
enförderung gelten uneingeschränkt für den Eigenbetrieb. 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach der Bekanntma-
chung in Kraft.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Satzung der Stadt Willebadessen wird hiermit 
gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) und der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 
(GV. NRW. S. 516) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und / oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder  
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Willebadessen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
 
 
Willebadessen, den 09.07.2010 
 
gez. Hans Hermann Bluhm 
Bürgermeister  
 


